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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

1. Abschnitt 
Finanzen 

Artikel 2 
Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 

§ 4a. (1) … § 4a. (1) … 
(2) … (2) … 

 1. Die Durchführung von Forschungsaufgaben oder der Erwachsenen-
bildung dienende Lehraufgaben, welche die wissenschaftliche oder 
künstlerische Lehre betreffen und dem Universitätsgesetz 2002 
entsprechen, sowie damit verbundene wissenschaftliche Publikationen 
und Dokumentationen durch die in Abs. 3 genannten Einrichtungen. 

 1. Die Durchführung von der österreichischen Wissenschaft dienenden 
Forschungsaufgaben oder der österreichischen Erwachsenenbildung 
dienenden Lehraufgaben, welche die wissenschaftliche oder künstle-
rische Lehre betreffen und dem Universitätsgesetz 2002 entsprechen, 
sowie damit verbundene wissenschaftliche Publikationen und Dokumen-
tationen durch die in Abs. 3 genannten Einrichtungen. 

 2. bis 4. …  2. bis 4. … 
(3) … (3) … 

 1. Universitäten, Kunsthochschulen und die Akademie der bildenden 
Künste, deren Fakultäten, Institute und besondere Einrichtungen; 

 1. Universitäten, Kunsthochschulen und die Akademie der bildenden 
Künste, deren Fakultäten, Institute und besonderen Einrichtungen sowie 
diesen entsprechende ausländische Einrichtungen mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat, mit dem eine 
umfassende Amtshilfe besteht; 

 2. durch Bundes- oder Landesgesetz errichtete Fonds, die mit Aufgaben der 
Forschungsförderung betraut sind; 

 2. durch Bundes- oder Landesgesetz errichtete Fonds, die mit Aufgaben der 
Forschungsförderung betraut sind, sowie diesen entsprechende 
ausländische Einrichtungen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem Staat, mit dem eine umfassende 
Amtshilfe besteht; 

 3. die Österreichische Akademie der Wissenschaften;  3. die Österreichische Akademie der Wissenschaften sowie dieser 
entsprechende ausländische Einrichtungen mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat, mit dem eine 
umfassende Amtshilfe besteht; 

 4. juristisch unselbständige Einrichtungen von Gebietskörperschaften, die 
im Wesentlichen mit Forschungs- oder Lehraufgaben der genannten Art 

 4. juristisch unselbständige Einrichtungen von Gebietskörperschaften, die 
im Wesentlichen mit Forschungs- oder Lehraufgaben der genannten Art 
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für die österreichische Wissenschaft oder Wirtschaft und damit 
verbundenen wissenschaftlichen Publikationen oder Dokumentationen 
befasst sind; 

für die österreichische Wissenschaft oder Wirtschaft und damit 
verbundenen wissenschaftlichen Publikationen oder Dokumentationen 
befasst sind sowie diesen entsprechende ausländische Einrichtungen mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat, 
mit dem eine umfassende Amtshilfe besteht; 

 5. und 6. …  5. und 6. … 
(4) a) … (4) a) … 

 b) Museen  b) Museen 
 - von Körperschaften öffentlichen Rechts  - von Körperschaften öffentlichen Rechts 
 - von anderen Rechtsträgern, wenn diese Museen einen den Museen 

von Körperschaften des öffentlichen Rechts vergleichbaren 
öffentlichen Zugang haben und Sammlungsgegenstände zur 
Schau stellen, die in geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger 
kultureller Hinsicht von gesamtösterreichischer Bedeutung sind. 
Über Aufforderung der Abgabenbehörden ist das Vorliegen der 
Voraussetzungen durch eine vom Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur ausgestellte Bescheinigung 
nachzuweisen; 

 - von anderen Rechtsträgern, wenn diese Museen einen den Museen 
von Körperschaften des öffentlichen Rechts vergleichbaren 
öffentlichen Zugang haben und Sammlungsgegenstände zur 
Schau stellen, die in geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger 
kultureller Hinsicht von gesamtösterreichischer Bedeutung sind. 
Über Aufforderung der Abgabenbehörden ist das Vorliegen der 
Voraussetzungen durch eine vom für Bundesmuseen zuständigen 
Bundesminister ausgestellte Bescheinigung nachzuweisen; 

 c) …  c) … 
 d) Dachverbände von Körperschaften, Personenvereinigungen und 

Vermögensmassen, die die Voraussetzungen der §§ 34 ff der 
Bundesabgabenordnung erfüllen und deren ausschließlicher Zweck 
die Förderung des Behindertensportes ist. 

 d) Dachverbände von Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen, die die Voraussetzungen der §§ 34 ff der 
Bundesabgabenordnung erfüllen und deren ausschließlicher Zweck 
die Förderung des Behindertensportes ist; 

  e) die Internationale Anti-Korruptions-Akademie (IACA). 
(5) bis (8) … (5) bis (8) … 
§ 19. (1) 1. … § 19. (1) 1. … 

 2. In dem Kalenderjahr, für das der Anspruch besteht bzw. für das sie 
getätigt werden, gelten als zugeflossen: 

 2. In dem Kalenderjahr, für das der Anspruch besteht bzw. für das sie 
getätigt werden, gelten als zugeflossen: 

 - Nachzahlungen, über die bescheidmäßig abgesprochen wird,  - Nachzahlungen von Pensionen, über deren Bezug bescheidmäßig 
abgesprochen wird, 

 - Zahlungen, die aus öffentlichen Mitteln im Sinne des § 3 Abs. 4 
getätigt werden, sowie 

 

 - Nachzahlungen im Insolvenzverfahren.  - Nachzahlungen im Insolvenzverfahren sowie 
  - Förderungen und Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln im Sinne des § 3 
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Abs. 4, mit Ausnahme der in § 3 Abs. 2 genannten Bezüge. 

 3. …  3. … 
(2) und (3) … (2) und (3) … 
§ 27. (1) … § 27. (1) … 
(2) 1. … (2) 1. … 

 2. Zinsen, und andere Erträgnisse aus Kapitalforderungen jeder Art, 
beispielsweise aus Darlehen, Anleihen (einschließlich Nullkupon-
anleihen), Hypotheken, Einlagen, Guthaben bei Kreditinstituten und aus 
Ergänzungskapital im Sinne des Bankwesengesetzes oder des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes, ausgenommen Stückzinsen; 

 2. Zinsen, und andere Erträgnisse aus Kapitalforderungen jeder Art, 
beispielsweise aus Darlehen, Anleihen, Hypotheken, Einlagen, Guthaben 
bei Kreditinstituten und aus Ergänzungskapital im Sinne des 
Bankwesengesetzes oder des Versicherungsaufsichtsgesetzes, 
ausgenommen Stückzinsen; 

 3. und 4. …  3. und 4. … 
(3) Zu den Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von 

Kapitalvermögen gehören Einkünfte aus der Veräußerung, Einlösung und 
sonstigen Abschichtung von Wirtschaftsgütern, deren Erträge Einkünfte aus der 
Überlassung von Kapital im Sinne von Abs. 2 sind. 

(3) Zu den Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von 
Kapitalvermögen gehören Einkünfte aus der Veräußerung, Einlösung und 
sonstigen Abschichtung von Wirtschaftsgütern, deren Erträge Einkünfte aus der 
Überlassung von Kapital im Sinne von Abs. 2 sind (einschließlich 
Nullkuponanleihen). 

(4) bis (7) … (4) bis (7) … 
(8) Der Verlustausgleich ist nur im Rahmen der Veranlagung (§ 97 Abs. 2) 

und nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zulässig: 
(8) Der Verlustausgleich ist nur nach Maßgabe der folgenden Vorschriften 

zulässig: 
 1. Verluste aus Einkünften nach Abs. 3 und 4 können nicht mit 

Zinserträgen aus Geldeinlagen und sonstigen Forderungen bei 
Kreditinstituten sowie mit Zuwendungen von Privatstiftungen gemäß 
Abs. 5 Z 7 ausgeglichen werden. 

 1. Verluste aus Einkünften nach Abs. 3 und 4 können nicht mit 
Zinserträgen aus Geldeinlagen und sonstigen Forderungen bei 
Kreditinstituten sowie mit Zuwendungen gemäß Abs. 5 Z 7 ausgeglichen 
werden. 

 2. bis 4. …  2. bis 4. … 
§ 27a. (1) bis (4) … § 27a. (1) bis (4) … 
(5) Anstelle des besonderen Steuersatzes von 25% kann auf Antrag der 

allgemeine Steuertarif angewendet werden (Regelbesteuerungsoption). Für die 
Anrechnung der Kapitalertragsteuer und die Berücksichtigung des 
Alleinverdienerabsetzbetrages oder des Kinderabsetzbetrages ist § 97 Abs. 2 
maßgeblich. Die Regelbesteuerungsoption kann nur für sämtliche Einkünfte, die 
dem besonderen Steuersatz gemäß Abs. 1 unterliegen, ausgeübt werden. 

(5) Anstelle des besonderen Steuersatzes von 25% kann auf Antrag der 
allgemeine Steuertarif angewendet werden (Regelbesteuerungsoption). Die 
Anrechnung ist betraglich insoweit ausgeschlossen, als der Steuerpflichtige den 
Anspruch auf einen Alleinverdienerabsetzbetrag oder einen Kinderabsetzbetrag 
vermittelt. Die Regelbesteuerungsoption kann nur für sämtliche Einkünfte, die 
dem besonderen Steuersatz gemäß Abs. 1 unterliegen, ausgeübt werden. 

(6) … (6) … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 45. (1) Der Steuerpflichtige hat auf die Einkommensteuer nach dem 

allgemeinen Steuertarif und nach dem besonderen Steuersatz Vorauszahlungen zu 
entrichten. Vorauszahlungen sind auf volle Euro abzurunden. 

§ 45. (1) Der Steuerpflichtige hat auf die Einkommensteuer nach dem 
allgemeinen Steuertarif und nach dem besonderen Steuersatz Vorauszahlungen zu 
entrichten. Vorauszahlungen sind auf volle Euro abzurunden. Für 
Lohnsteuerpflichtige sind Vorauszahlungen nur in den Fällen des § 41 Abs. 1 Z 1 
und 2 festzusetzen. Die Vorauszahlung für ein Kalenderjahr wird wie folgt 
berechnet: 

  - Einkommensteuerschuld für das letztveranlagte Kalenderjahr abzüglich 
der einbehaltenen Beträge im Sinne des § 46 Abs. 1 Z 2. 

  - Der so ermittelte Betrag wird, wenn die Vorauszahlung erstmals für das 
dem Veranlagungszeitraum folgende Kalenderjahr wirkt, um 4%, wenn 
sie erstmals für ein späteres Kalenderjahr wirkt, um weitere 5% für jedes 
weitere Jahr erhöht. 

 Scheiden Einkünfte, die der Veranlagung zugrunde gelegt wurden, für den 
Vorauszahlungszeitraum infolge gesetzlicher Maßnahmen aus der Besteuerung 
aus, kann die Vorauszahlung pauschal mit einem entsprechend niedrigeren Betrag 
festgesetzt werden. Vorauszahlungen, deren Jahresbetrag 300 Euro nicht 
übersteigen würde, sind mit Null festzusetzen. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 
§ 93. (1) bis (4) … § 93. (1) bis (4) … 
(5) Für Zwecke des Steuerabzuges ist davon auszugehen, dass (5) Für Zwecke des Steuerabzuges ist davon auszugehen, dass 

 - Wirtschaftsgüter und Derivate im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 nicht in 
einem Betriebsvermögen gehalten werden; 

 - Wirtschaftsgüter und Derivate im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 nicht in 
einem Betriebsvermögen gehalten werden; 

 - im Ausland begebene Wertpapiere, die ein Forderungsrecht verbriefen, 
sowie Anteilscheine an einem ausländischen Immobilienfonds bei ihrer 
Begebung im Zweifel sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher 
Hinsicht einem unbestimmten Personenkreis angeboten wurden; 

 - im Ausland begebene Wertpapiere, die ein Forderungsrecht verbriefen, 
sowie Anteilscheine an einem ausländischen Immobilienfonds bei ihrer 
Begebung im Zweifel sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher 
Hinsicht einem unbestimmten Personenkreis angeboten wurden; 

 - im Falle des Wegzugs im Sinne des § 27 Abs. 6 Z 1 lit. b der Zeitpunkt 
des Wegzugs dem Zeitpunkt der Meldung im Sinne des § 94 Z 7 
entspricht; 

 - im Falle des Wegzugs im Sinne des § 27 Abs. 6 Z 1 lit. b der Zeitpunkt 
des Wegzugs dem Zeitpunkt der Meldung im Sinne des § 94 Z 7 
entspricht. 

 - im Falle des Eintritts in das Besteuerungsrecht der Republik Österreich 
(§ 27 Abs. 6 Z 1 lit. b fünfter Satz) der gemeine Wert im Zeitpunkt des 
Eintritts in das Besteuerungsrecht den Anschaffungskosten der 
verwahrten Wertpapiere entspricht. 

 

 (6) Die depotführende Stelle gemäß § 95 Abs. 2 Z 2 lit. a hat den 
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Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 für sämtliche Depots des Steuerpflichtigen 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen durchzuführen: 

  1. Werden zunächst negative und zeitgleich oder später positive Einkünfte 
erzielt, sind die negativen Einkünfte mit den zeitgleich oder später 
erzielten positiven Einkünften auszugleichen. 

  2. Werden zunächst positive und später negative Einkünfte erzielt, ist die 
für die positiven Einkünfte einbehaltene Kapitalertragsteuer 
gutzuschreiben, wobei die Gutschrift höchstens 25% der negativen 
Einkünfte betragen darf. 

  3. Negative Einkünfte dürfen nur einmalig ausgeglichen werden (Z 1) oder 
zu einer Gutschrift führen (Z 2). 

  4. Einkünfte aus einem Depot mit mehreren Depotinhabern dürfen nicht mit 
Einkünften aus anderen Depots ausgeglichen werden. 

  5. Folgende Einkünfte sind vom Verlustausgleich ausgeschlossen: 
  a) Einkünfte aus Depots, die gemäß den Angaben des Depotinhabers 

betrieblichen Zwecken dienen; diesfalls gilt Abs. 5 erster Teilstrich 
nicht für Zwecke des Verlustausgleichs; 

  b) Einkünfte aus Depots, die gemäß den Angaben des Depotinhabers 
treuhändig gehalten werden; 

  c) Einkünfte, bei denen dem Kapitalertragsteuerabzug gemäß Abs. 4 
ermittelte Werte zu Grunde liegen. 

 Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, eine Verordnung zur 
Durchführung dieser Bestimmung sowie zur Durchführung des § 96 Abs. 4 Z 2 
zu erlassen. 

§ 94. 1. bis 9. … § 94. 1 bis 9. … 
 10. Bei Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 1 lit. a bis c, deren Schuldner 

weder Wohnsitz noch Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat, sowie bei 
Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 2 und des § 27 Abs. 3 und 4, die 

 10. Bei Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 1 lit. a bis c, deren Schuldner 
weder Wohnsitz noch Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat, sowie bei 
Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 2 und des § 27 Abs. 3 und 4, die 

 - einem Kapitalanlagefonds im Sinne des Investmentfondsgesetzes,  - einem Investmentfonds im Sinne des Investmentfondsgesetzes, 
 - einem Immobilienfonds im Sinne des Immobilien-

Investmentfondsgesetzes 
 - einem Immobilienfonds im Sinne des Immobilien-

Investmentfondsgesetzes 
zugehen. Dies gilt auch für Ausschüttungen von inländischen 
Grundstücks-Gesellschaften im Sinne der §§ 23 ff des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes an Immobilienfonds im Sinne des Immobilien-

zugehen. Dies gilt auch für Ausschüttungen von inländischen 
Grundstücks-Gesellschaften im Sinne der §§ 23 ff des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes an Immobilienfonds im Sinne des Immobilien-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Investmentfondsgesetzes, soweit die Ausschüttungen auf Veräußerungs-
gewinne von Immobilienveräußerungen zurückzuführen sind. 

Investmentfondsgesetzes, soweit die Ausschüttungen auf Veräußerungs-
gewinne von Immobilienveräußerungen zurückzuführen sind. 

 11. Bei tatsächlich ausgeschütteten Erträgen und als ausgeschüttet geltenden 
Erträgen aus 

 11. Bei tatsächlich ausgeschütteten Erträgen und als ausgeschüttet geltenden 
Erträgen aus 

 - einem Kapitalanlagefonds im Sinne des Investmentfondsgesetzes,  - einem Investmentfonds im Sinne des Investmentfondsgesetzes, 
 - einem Immobilienfonds im Sinne des Immobilien-

Investmentfondsgesetzes, 
 - einem Immobilienfonds im Sinne des Immobilien-

Investmentfondsgesetzes, 
soweit die Erträge aus Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 1 lit. a bis 
c bestehen, deren Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im 
Inland hat. 

soweit die Erträge aus Einkünften im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 1 lit. a bis 
c bestehen, deren Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im 
Inland hat. 

 12. …  12. … 
 13. Bei folgenden Einkünften aus Kapitalvermögen von beschränkt Steuer-

pflichtigen und gemäß § 1 Abs. 3 Z 1 des Körperschaftsteuer-
gesetzes 1988 beschränkt Körperschaftsteuerpflichtigen: 

 13. Bei folgenden Einkünften aus Kapitalvermögen von beschränkt Steuer-
pflichtigen und gemäß § 1 Abs. 3 Z 1 des Körperschaft-
steuergesetzes 1988 beschränkt Körperschaftsteuerpflichtigen: 

 - Einkünften, die im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht gemäß 
§ 98 Abs. 1 Z 5 nicht steuerpflichtig sind; 

 - Einkünften, die im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht gemäß 
§ 98 Abs. 1 Z 5 nicht steuerpflichtig sind; dies berührt nicht die 
beschränkte Steuerpflicht gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. a und c; 

 - Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen 
gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. e. 

 - Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen 
gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. e. 

§ 95. (1) Schuldner der Kapitalertragsteuer ist der Empfänger der 
Kapitalerträge. Der Abzugsverpflichtete (Abs. 2) haftet dem Bund für die 
Einbehaltung und Abfuhr der Kapitalertragsteuer. Wird Kapitalertragsteuer auf 
Grundlage von Meldungen gemäß § 186 Abs. 2 Z 2 des 
Investmentfondsgesetzes 2011 und gemäß § 40 Abs. 2 Z 1 des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes einbehalten, haften für die Richtigkeit der gemeldeten 
Beträge der Rechtsträger des Kapitalanlagefonds und der steuerliche Vertreter zur 
ungeteilten Hand; die Haftung ist vom Finanzamt Wien 1/23 geltend zu machen. 

§ 95. (1) Schuldner der Kapitalertragsteuer ist der Empfänger der 
Kapitalerträge. Der Abzugsverpflichtete (Abs. 2) haftet dem Bund für die 
Einbehaltung und Abfuhr der Kapitalertragsteuer. Wird Kapitalertragsteuer auf 
Grundlage von Meldungen gemäß § 186 Abs. 2 Z 2 des 
Investmentfondsgesetzes 2011 und gemäß § 40 Abs. 2 Z 1 des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes einbehalten, haften für die Richtigkeit der gemeldeten 
Beträge der Rechtsträger des Investmentfonds und der steuerliche Vertreter zur 
ungeteilten Hand; die Haftung ist vom Finanzamt Wien 1/23 geltend zu machen. 

(2) … (2) … 
 1. Bei Einkünften aus der Überlassung von Kapital, einschließlich 

tatsächlich ausgeschütteter Erträge und als ausgeschüttet geltender 
Erträge aus einem Kapitalanlagefonds im Sinne des 
Investmentfondsgesetzes oder einem Immobilienfonds im Sinne des 
Immobilien-Investmentfondsgesetzes: 

 1. Bei Einkünften aus der Überlassung von Kapital, einschließlich 
tatsächlich ausgeschütteter Erträge und als ausgeschüttet geltender 
Erträge aus einem Investmentfonds im Sinne des 
Investmentfondsgesetzes oder einem Immobilienfonds im Sinne des 
Immobilien-Investmentfondsgesetzes: 

 a) und b) …  a) und b) … 
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 2. …  2. … 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
§ 96. (1) 1. … § 96. (1) 1. … 

 2. Bei Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen 
und bei Einkünften aus Derivaten hat der Abzugsverpflichtete die 
einbehaltenen Steuerbeträge unter der Bezeichnung „Kapitalertragsteuer“ 
spätestens am 15. Tag nach Ablauf des folgenden Kalendermonats 
abzuführen. 

 2. Bei Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen 
und bei Einkünften aus Derivaten hat der Abzugsverpflichtete die unter 
Berücksichtigung des Verlustausgleichs gemäß § 93 Abs. 6 
einbehaltenen Steuerbeträge unter der Bezeichnung „Kapitalertragsteuer“ 
spätestens am 15. Tag nach Ablauf des folgenden Kalendermonats 
abzuführen. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
(4) Der Abzugsverpflichtete hat dem Empfänger der Kapitalerträge eine 

Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte und des Steuerbetrages, über den 
Zahlungstag und über die Zeit, für welche die Einkünfte gezahlt worden sind, zu 
erteilen und hierin das Finanzamt, an das der Steuerbetrag abgeführt worden ist, 
anzugeben. Diese Verpflichtung des Abzugsverpflichteten entfällt, wenn 
Kapitalerträge für seine Rechnung durch ein Kreditinstitut gezahlt werden und 
wenn über die Zahlung eine der Bescheinigung gleichartige Bestätigung erteilt 
wird. 

(4) Der Abzugsverpflichtete hat dem Empfänger der Kapitalerträge folgende 
Bescheinigungen zu erteilen: 

  1. Eine Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte und des Steuerbetrages, 
über den Zahlungstag, über die Zeit, für welche die Einkünfte gezahlt 
worden sind, und über das Finanzamt, an das der Steuerbetrag abgeführt 
worden ist. 

  2. Eine Bescheinigung über den Verlustausgleich gemäß § 93 Abs. 6. Darin 
sind für jedes Depot gesondert die bis zum Ende des Kalenderjahres 
erzielten positiven und negativen Einkünfte, untergliedert nach § 27 
Abs. 2 und § 27 Abs. 3 und 4, sowie allfällige Änderungen der 
Depotinhaberschaft anzugeben. Auszuweisen ist weiters die Höhe der 
insgesamt im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 93 Abs. 6 
berücksichtigten negativen Einkünfte und erteilten Gutschriften. 

 Die Verpflichtung des Abzugsverpflichteten nach Z 1 entfällt, wenn 
Kapitalerträge für seine Rechnung durch ein Kreditinstitut gezahlt werden und 
wenn über die Zahlung eine der Bescheinigung gleichartige Bestätigung erteilt 
wird. 

§ 97. (1) Für natürliche Personen und für nicht unter § 7 Abs. 3 des § 97. (1) Für natürliche Personen und für nicht unter § 7 Abs. 3 des 
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Körperschaftsteuergesetzes 1988 fallende Körperschaften gilt die 
Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) für Einkünfte aus Kapitalvermögen, auf 
deren Erträge der besondere Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 anwendbar ist, durch 
die Kapitalertragsteuer als abgegolten, ausgenommen in den Fällen der 
Regelbesteuerungsoption (§ 27a Abs. 5) und der Verlustausgleichsoption 
(Abs. 2). Die Steuerabgeltung gilt auch für als ausgeschüttet geltende Erträge aus 
Anteilsscheinen an einem Kapitalanlagefonds im Sinne des 
Investmentfondsgesetzes, soweit diese aus den genannten Einkünften bestehen, 
sowie für als ausgeschüttet geltende Erträge aus Immobilien-Investmentfonds. 
Die Steuerabgeltung gilt nicht für Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen 
von Kapitalvermögen (§ 27 Abs. 3) und Einkünften aus Derivaten (§ 27 Abs. 4), 
soweit diese zu den Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 gehören. 

Körperschaftsteuergesetzes 1988 fallende Körperschaften gilt die 
Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) für Einkünfte aus Kapitalvermögen, auf 
deren Erträge der besondere Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 anwendbar ist, durch 
die Kapitalertragsteuer als abgegolten, ausgenommen in den Fällen der 
Regelbesteuerungsoption (§ 27a Abs. 5) und der Verlustausgleichsoption 
(Abs. 2). Die Steuerabgeltung gilt auch für als ausgeschüttet geltende Erträge aus 
Anteilsscheinen an einem Investmentfonds im Sinne des 
Investmentfondsgesetzes, soweit diese aus den genannten Einkünften bestehen, 
sowie für als ausgeschüttet geltende Erträge aus Immobilien-Investmentfonds. 
Die Steuerabgeltung gilt nicht: 
 a) für Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von Kapitalvermögen 

(§ 27 Abs. 3) und Einkünfte aus Derivaten (§ 27 Abs. 4), soweit diese zu 
den Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 4 gehören; 

  b) soweit dem Kapitalertragsteuerabzug gemäß § 93 Abs. 4 ermittelte 
Werte, nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechende Annahmen 
gemäß § 93 Abs. 5 oder Angaben des Depotinhabers gemäß § 93 Abs. 6 
Z 5 lit. a und b zu Grunde liegen. 

(2) Auf Antrag sind die der Kapitalertragsteuer unterliegenden Einkünfte aus 
Kapitalvermögen mit dem besonderen Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 zu 
veranlagen (Verlustausgleichsoption). Dabei ist die Kapitalertragsteuer auf 
Antrag auf die zu erhebende Einkommensteuer anzurechnen und mit dem 
übersteigenden Betrag zu erstatten. Eine solche Anrechnung und Erstattung ist 
weiters bei Erhebung der Kapitalertragsteuer von Einkünften vorzunehmen, 
hinsichtlich derer in Anwendung eines Doppelbesteuerungsabkommens eine über 
das entrichtete Ausmaß hinausgehende Anrechnung ausländischer Steuer 
beantragt wird. Der Antrag kann innerhalb von fünf Kalenderjahren ab dem Ende 
des Veranlagungsjahres gestellt werden. Für die Berechnung des zu erstattenden 
Betrages gilt Folgendes: 
 1. Die Kapitalerträge sind ohne jeden Abzug anzusetzen. Dies gilt 

ungeachtet des § 20 Abs. 2 nicht hinsichtlich jener Kapitalerträge, für die 
eine über das entrichtete Ausmaß hinausgehende Anrechnung 
ausländischer Steuern beantragt wird. 

(2) Auf Antrag sind die der Kapitalertragsteuer unterliegenden Einkünfte aus 
Kapitalvermögen mit dem besonderen Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 zu 
veranlagen (Verlustausgleichsoption). Dabei ist die Kapitalertragsteuer auf 
Antrag auf die zu erhebende Einkommensteuer anzurechnen und mit dem 
übersteigenden Betrag zu erstatten. Eine solche Anrechnung und Erstattung ist 
weiters bei Erhebung der Kapitalertragsteuer von Einkünften vorzunehmen, 
hinsichtlich derer in Anwendung eines Doppelbesteuerungsabkommens eine über 
das entrichtete Ausmaß hinausgehende Anrechnung ausländischer Steuer 
beantragt wird. Der Antrag kann innerhalb von fünf Kalenderjahren ab dem Ende 
des Veranlagungsjahres gestellt werden. Bei der Berechnung des zu erstattenden 
Betrages sind die Kapitalerträge ohne jeden Abzug anzusetzen; dies gilt 
ungeachtet des § 20 Abs. 2 nicht hinsichtlich jener Kapitalerträge, für die eine 
über das entrichtete Ausmaß hinausgehende Anrechnung ausländischer Steuern 
beantragt wird. 

 2. Die Anrechnung ist betraglich insoweit ausgeschlossen, als der 
Steuerpflichtige den Anspruch auf einen Alleinverdienerabsetzbetrag 
oder einen Kinderabsetzbetrag vermittelt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 124b. 1. bis 151. … § 124b. 1. bis 151. … 

 152. § 4a Z 3 und Z 4 sowie § 18 Abs. 1 Z 8, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 26/2009, sind erstmalig auf Zuwendungen 
anzuwenden, die im Kalenderjahr 2009 getätigt werden. 

 152. § 4a Z 3 und Z 4 sowie § 18 Abs. 1 Z 8, jeweils in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 26/2009, sind erstmalig auf Zuwendungen 
anzuwenden, die im Kalenderjahr 2009 getätigt werden. 

Zur Aufnahme in die in § 4a Z 4 genannten Listen für das Jahr 2009 
haben Körperschaften im Sinne des § 4a Z 3, die selbst bereits seit drei 
Jahren bestehen und die die Voraussetzungen im Übrigen erfüllen, oder 
aus einer Vorgängerorganisation (Organisationsfeld mit eigenem 
Rechnungskreis), die diese Voraussetzungen erfüllt hat, hervorgegangen 
sind, zur Wahrung der rückwirkenden Spendenabzugsfähigkeit bis 
15. Juni 2009 dem Finanzamt Wien 1/23 die Bestätigungen des 
Wirtschaftsprüfers über das Vorliegen der in § 4a Z 4 genannten 
Voraussetzungen zu den Abschlussstichtagen der Jahre 2006 und 2007 
gemeinsam mit einer aktuellen Fassung der Rechtsgrundlage (wie 
Satzung, Gesellschaftsvertrag) vorzulegen. Ab dem Abschlussstichtag 
des Jahres 2008 gilt § 4a Z 4, sodass eine Spendenabzugsfähigkeit erst 
mit Eintragung in der jeweiligen Liste gegeben ist. Das Finanzamt Wien 
1/23 hat die Listen für 2009 erstmalig bis 31. Juli 2009 zu 
veröffentlichen. Diese bis 31. Juli 2009 veröffentlichten Listen gelten für 
Zuwendungen ab dem 1. Jänner 2009. 

Zur Aufnahme in die in § 4a Z 4 genannten Listen für das Jahr 2009 
haben Körperschaften im Sinne des § 4a Z 3, die selbst bereits seit drei 
Jahren bestehen und die die Voraussetzungen im Übrigen erfüllen, oder 
aus einer Vorgängerorganisation (Organisationsfeld mit eigenem 
Rechnungskreis), die diese Voraussetzungen erfüllt hat, hervorgegangen 
sind, zur Wahrung der rückwirkenden Spendenabzugsfähigkeit bis 
15. Juni 2009 dem Finanzamt Wien 1/23 die Bestätigungen des 
Wirtschaftsprüfers über das Vorliegen der in § 4a Z 4 genannten 
Voraussetzungen zu den Abschlussstichtagen der Jahre 2006 und 2007 
gemeinsam mit einer aktuellen Fassung der Rechtsgrundlage (wie 
Satzung, Gesellschaftsvertrag) vorzulegen. Ab dem Abschlussstichtag 
des Jahres 2008 gilt § 4a Z 4, sodass eine Spendenabzugsfähigkeit erst 
mit Eintragung in der jeweiligen Liste gegeben ist. Das Finanzamt Wien 
1/23 hat die Listen für 2009 erstmalig bis 31. Juli 2009 zu 
veröffentlichen. Diese bis 31. Juli 2009 veröffentlichten Listen gelten für 
Zuwendungen ab dem 1. Jänner 2009. 

Für Zwecke der Evaluierung der Abzugsfähigkeit von Zuwendungen 
gemäß § 4a Z 3 und 4 sowie § 18 Abs. 1 Z 8 ist ein Prüfungsbeirat beim 
Bundesministerium für Finanzen einzurichten. Arbeitgeber, die Bezüge 
aus einer gesetzlichen Sozialversicherung oder Ruhegenussbezüge einer 
Gebietskörperschaft im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 1, 3 oder 4 auszahlen, 
können in den Kalenderjahren 2009 und 2010 im Zuge einer Aufrollung 
gemäß § 77 Abs. 3 Sonderausgaben im Sinne des § 18 Abs. 1 Z 8 
berücksichtigen. 

Für Zwecke der Evaluierung der Abzugsfähigkeit von Zuwendungen 
gemäß § 4a Z 3 und 4 sowie § 18 Abs. 1 Z 8 ist ein Prüfungsbeirat beim 
Bundesministerium für Finanzen einzurichten. Arbeitgeber, die Bezüge 
aus einer gesetzlichen Sozialversicherung oder Ruhegenussbezüge einer 
Gebietskörperschaft im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 1, 3 oder 4 auszahlen, 
können im Zuge einer Aufrollung gemäß § 77 Abs. 3 Sonderausgaben im 
Sinne des § 18 Abs. 1 Z 8 berücksichtigen. 

 153. bis 180. …  153. bis 180. … 
 181. § 6 Z 2 lit. a und c in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 

BGBl. I Nr. 111/2010, tritt mit 1. April 2012 in Kraft. § 6 Z 5 in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, tritt mit 
1. April 2012 in Kraft und ist ab diesem Zeitpunkt auf 

 181. § 6 Z 2 lit. a und c in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 
BGBl. I Nr. 111/2010, tritt mit 1. April 2012 in Kraft. § 6 Z 5 in der 
Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, tritt mit 
1. April 2012 in Kraft und ist ab diesem Zeitpunkt auf 

 - nach dem 31. Dezember 2010 entgeltlich erworbene Anteile an 
Körperschaften und Anteilscheine an Kapitalanlagefonds im Sinne des 

 - nach dem 31. Dezember 2010 entgeltlich erworbene Anteile an 
Körperschaften und Anteilscheine an Investmentfonds im Sinne des 
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Investmentfondsgesetzes und an Immobilienfonds im Sinne des 
Immobilien-Investmentfondsgesetzes und 

Investmentfondsgesetzes und an Immobilienfonds im Sinne des 
Immobilien-Investmentfondsgesetzes und 

 - nach dem 30. September 2011 entgeltlich erworbene andere 
Wirtschaftsgüter und Derivate im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 

 - nach dem 30. September 2011 entgeltlich erworbene andere 
Wirtschaftsgüter und Derivate im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 

anzuwenden. Auf vor den jeweiligen Zeitpunkten entgeltlich erworbene 
Wirtschaftsgüter und Derivate im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 ist § 6 Z 5 
in der Fassung vor dem Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I 
Nr. 111/2010, weiter anzuwenden. 

anzuwenden. Auf vor den jeweiligen Zeitpunkten entgeltlich erworbene 
Wirtschaftsgüter und Derivate im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 ist § 6 Z 5 
in der Fassung vor dem Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I 
Nr. 111/2010, weiter anzuwenden. 

 182. und 183. …  182. und 183. … 
 184. § 20 Abs. 2, § 98 Abs. 1, § 99 Abs. 1 und § 100 in der Fassung des 

Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, treten mit 1. April 
2012 in Kraft. § 29 Z 2, § 30 und § 37 in der Fassung vor dem 
Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, sind 

 184. § 20 Abs. 2, § 98 Abs. 1, § 99 Abs. 1 und § 100 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, treten mit 1. April 
2012 in Kraft. § 29 Z 2, § 30 und § 37 in der Fassung vor dem 
Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, sind 

 - bei Anteilen an Körperschaften und Anteilscheinen an 
Kapitalanlagefonds im Sinne des Investmentfondsgesetzes und an 
Immobilienfonds im Sinne des Immobilien-Investmentfondsgesetzes 
letztmalig auf vor dem 1. April 2012 verwirklichte Besteuerungs-
tatbestände anzuwenden; dabei verlängert sich die Spekulationsfrist 
für nach dem 31. Dezember 2010 und vor dem 1. April 2011 
entgeltlich erworbene Anteile an Körperschaften und Anteilscheine an 
Kapitalanlagefonds und Immobilienfonds bis 31. März 2012. 

 - bei Anteilen an Körperschaften und Anteilscheinen an 
Investmentfonds im Sinne des Investmentfondsgesetzes und an 
Immobilienfonds im Sinne des Immobilien-Investmentfondsgesetzes 
letztmalig auf vor dem 1. April 2012 verwirklichte Besteuerungs-
tatbestände anzuwenden; dabei verlängert sich die Spekulationsfrist 
für nach dem 31. Dezember 2010 und vor dem 1. April 2011 
entgeltlich erworbene Anteile an Körperschaften und Anteilscheine an 
Investmentfonds und Immobilienfonds bis 31. März 2012. 

 - bei anderen vor dem 1. April 2012 entgeltlich erworbenen 
Wirtschaftsgütern und Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 
weiter anzuwenden; dabei gilt bei nach dem 30. September 2011 und 
vor dem 1. April 2012 entgeltlich erworbenen Wirtschaftsgütern und 
Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 jede Veräußerung oder 
sonstige Abwicklung (beispielsweise Glattstellung oder 
Differenzausgleich) als Spekulationsgeschäft im Sinne des § 30 Abs. 1 
in der Fassung vor dem Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I 
Nr. 111/2010. Auf die Veräußerung oder sonstige Abwicklung nach 
dem 31. März 2012 ist bereits der besondere Steuersatz gemäß § 27a 
Abs. 1 und 2 anzuwenden. 

 - bei anderen vor dem 1. April 2012 entgeltlich erworbenen 
Wirtschaftsgütern und Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 
weiter anzuwenden; dabei gilt bei nach dem 30. September 2011 und 
vor dem 1. April 2012 entgeltlich erworbenen Wirtschaftsgütern und 
Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 3 und 4 jede Veräußerung oder 
sonstige Abwicklung (beispielsweise Glattstellung oder 
Differenzausgleich) als Spekulationsgeschäft im Sinne des § 30 Abs. 1 
in der Fassung vor dem Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I 
Nr. 111/2010. Auf die Veräußerung oder sonstige Abwicklung nach 
dem 31. März 2012 ist bereits der besondere Steuersatz gemäß § 27a 
Abs. 1 und 2 anzuwenden. 

 185. Die §§ 27, 27a, 93, 94, 95, 96 und 97 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010 treten mit 1. April 
2012 nach Maßgabe der folgenden Regelungen in Kraft, soweit sich 
nicht aus Z 193 anderes ergibt: 

 185. Die §§ 27, 27a, 93, 94, 95, 96 und 97 in der Fassung des 
Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010 treten mit 1. April 
2012 nach Maßgabe der folgenden Regelungen in Kraft, soweit sich 
nicht aus Z 193 anderes ergibt: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 a) § 27 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 

BGBl. I Nr. 111/2010 sind ab 1. April 2012 erstmals anzuwenden auf 
 a) § 27 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, 

BGBl. I Nr. 111/2010 sind ab 1. April 2012 erstmals anzuwenden auf 
 - Beteiligungen, die am 31. März 2012 die Voraussetzungen des 

§ 31 erfüllen; bei vor dem 1. Jänner 2011 erworbenen 
Beteiligungen, an denen der Steuerpflichtige zum 31. März 2012 
mit weniger als einem Prozent beteiligt ist, gilt dies nur dann, 
wenn die Beteiligungen innerhalb der Frist gemäß § 31 Abs. 1 
oder innerhalb einer durch das Umgründungssteuergesetz 
verlängerten Frist veräußert wird; 

 - Beteiligungen, die am 31. März 2012 die Voraussetzungen des 
§ 31 erfüllen; bei vor dem 1. Jänner 2011 erworbenen 
Beteiligungen, an denen der Steuerpflichtige zum 31. März 2012 
mit weniger als einem Prozent beteiligt ist, gilt dies nur dann, 
wenn die Beteiligungen innerhalb der Frist gemäß § 31 Abs. 1 
oder innerhalb einer durch das Umgründungssteuergesetz 
verlängerten Frist veräußert wird; 

 - Anteile an Körperschaften, die nach dem 31. Dezember 2010 
entgeltlich erworben worden sind; 

 - Anteile an Körperschaften, die nach dem 31. Dezember 2010 
entgeltlich erworben worden sind; 

 - Anteilscheine an Kapitalanlagefonds im Sinne des 
Investmentfondsgesetzes und an Immobilienfonds im Sinne des 
Immobilien-Investmentfondsgesetzes, die nach dem 
31. Dezember 2010 entgeltlich erworben worden sind; 

 - Anteilscheine an Investmentfonds im Sinne des 
Investmentfondsgesetzes und an Immobilienfonds im Sinne des 
Immobilien-Investmentfondsgesetzes, die nach dem 
31. Dezember 2010 entgeltlich erworben worden sind; 

 - alle anderen Wirtschaftsgüter und Derivate im Sinne des § 27 
Abs. 3 und 4, die nach dem 31. März 2012 entgeltlich erworben 
worden sind; dies umfasst auch Kapitalanlagen im Sinne der Z 85. 

 - alle anderen Wirtschaftsgüter und Derivate im Sinne des § 27 
Abs. 3 und 4, die nach dem 31. März 2012 entgeltlich erworben 
worden sind; dies umfasst auch Kapitalanlagen im Sinne der Z 85. 

Sind dem Abzugsverpflichteten die Anschaffungskosten von Anteilen 
im Sinne des zweiten und dritten Teilstriches zum 1. April 2012 nicht 
bekannt, hat der Abzugsverpflichtete (§ 95 Abs. 2 Z 2) einen vom 
gemeinen Wert der Anteile zum 1. April 2012 abgeleiteten Wert als 
Anschaffungskosten anzusetzen; § 93 Abs. 4 dritter und vierter Satz 
sind sinngemäß anzuwenden. Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, mittels Verordnung festzulegen, wie dieser Wert vom 
gemeinen Wert zum 1. April 2012 abzuleiten ist. Die Verordnung 
kann zudem vorsehen, dass für Gutschriften von Kapitalertragsteuer 
gemäß § 95 Abs. 7 in der Fassung vor dem Budgetbegleitgesetz 2011, 
BGBl. I Nr. 111/2010 ein Abschlag von den tatsächlichen oder 
abgeleiteten Anschaffungskosten zu erfolgen hat. 

Sind dem Abzugsverpflichteten die Anschaffungskosten von Anteilen 
im Sinne des zweiten und dritten Teilstriches zum 1. April 2012 nicht 
bekannt, hat der Abzugsverpflichtete (§ 95 Abs. 2 Z 2) einen vom 
gemeinen Wert der Anteile zum 1. April 2012 abgeleiteten Wert als 
Anschaffungskosten anzusetzen; § 93 Abs. 4 dritter und vierter Satz 
sind sinngemäß anzuwenden. Der Bundesminister für Finanzen wird 
ermächtigt, mittels Verordnung festzulegen, wie dieser Wert vom 
gemeinen Wert zum 1. April 2012 abzuleiten ist. Die Verordnung 
kann zudem vorsehen, dass für Gutschriften von Kapitalertragsteuer 
gemäß § 95 Abs. 7 in der Fassung vor dem Budgetbegleitgesetz 2011, 
BGBl. I Nr. 111/2010 ein Abschlag von den tatsächlichen oder 
abgeleiteten Anschaffungskosten zu erfolgen hat. 

 b) …  b) … 
 c) Auf vor dem 1. April 2012 erworbene Forderungswertpapiere im 

Sinne des § 93 Abs. 3 Z 1 bis 3 in der Fassung vor dem 
Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010 (zB 
Nullkuponanleihen und Indexzertifikate) sind § 21, § 22, § 23, § 27, 

 c) Auf vor dem 1. April 2012 erworbene Forderungswertpapiere im 
Sinne des § 93 Abs. 3 Z 1 bis 3 in der Fassung vor dem 
Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010 (zB 
Nullkuponanleihen und Indexzertifikate) sind § 21, § 22, § 23, § 27, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 37 Abs. 8, § 93 und § 95 bis § 97 in der Fassung vor dem 
Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010 weiter anzuwenden. 

§ 37 Abs. 8, § 42 Abs. 1 Z 4, § 93 und § 95 bis § 97 in der Fassung 
vor dem Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010 weiter 
anzuwenden. 

 d) …  d) … 
  e) Abschichtungsüberschüsse aus einer vor dem 1. April 2012 entgeltlich 

erworbenen Beteiligung an einem Unternehmen als stiller 
Gesellschafter sowie nach Art eines stillen Gesellschafters unterliegen 
ab 1. April 2012 bereits § 27 Abs. 3. 

 186. bis 191. …  186. bis 191. … 
 192. Auf die Veräußerung nach dem 31. März 2012 von in einem 

Betriebsvermögen gehaltenen 
 192. Auf die Veräußerung nach dem 31. März 2012 von in einem 

Betriebsvermögen gehaltenen 
 - Anteilen an Körperschaften und Anteilscheinen an Kapitalanlagefonds 

im Sinne des Investmentfondsgesetzes und an Immobilienfonds im 
Sinne des Immobilien-Investmentfondsgesetzes, die vor dem 
1. Jänner 2011 entgeltlich erworben worden sind und 

 - Anteilen an Körperschaften und Anteilscheinen an Investmentfonds 
im Sinne des Investmentfondsgesetzes und an Immobilienfonds im 
Sinne des Immobilien-Investmentfondsgesetzes, die vor dem 
1. Jänner 2011 entgeltlich erworben worden sind und 

 - anderen Wirtschaftsgütern und Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 3 
und 4, die vor dem 1. April 2012 entgeltlich erworben worden sind, 

 - anderen Wirtschaftsgütern und Derivaten im Sinne des § 27 Abs. 3 
und 4, die vor dem 1. April 2012 entgeltlich erworben worden sind, 

ist bereits der besondere Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 und 2 
anzuwenden. 

ist bereits der besondere Steuersatz gemäß § 27a Abs. 1 und 2 
anzuwenden. 

 193. bis 202. …  193. bis 202. … 

Artikel 3 
Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 1988 

§ 2. (1) … § 2. (1) … 
(2) 1. bis 3. … (2) 1. bis 3. … 

 4. Die entgeltliche Überlassung von Finanzmitteln, die nicht unter § 21 
Abs. 2 fallen, aus der aber Einkünfte im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 2 und 3 
des Einkommensteuergesetzes 1988 bezogen werden, 

 

 - an Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes, oder 

 

 - an Gesellschaften, an denen eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechtes unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 10% beteiligt ist. 
Liegen mehrere Beteiligungen vor, sind diese für die Ermittlung des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beteiligungsausmaßes zusammen zu rechnen. Dies gilt auch dann, 
wenn die entgeltliche Überlassung von Finanzmitteln mittelbar 
beispielsweise über einen Treuhänder oder eine Gesellschaft erfolgt. 

Dies gilt nicht für  
 - die zweckgewidmete Überlassung von Finanzmitteln, wenn deren 

zweckgewidmete Verwendung nachgewiesen ist und wenn die 
Finanzmittel nicht für den Erwerb von Kapitalanteilen von mindestens 
einem Prozent im Sinne des § 10 verwendet werden, oder 

 

 - die Überlassung von Finanzmitteln an nach § 5 Z 6 oder Z 10 befreite 
Körperschaften für deren begünstigte Zwecke. 

 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
§ 21. (1) und (2) … § 21. (1) und (2) … 
(3) 1. … (3) 1. … 

 2. Einkünfte aus der Beteiligung als stiller Gesellschafter oder aus einer 
Beteiligung nach Art eines stillen Gesellschafters gemäß § 27 Abs. 2 Z 4 
des Einkommensteuergesetzes 1988. 

 2. Einkünfte gemäß § 27a Abs. 2 EStG 1988, ausgenommen Einkünfte aus 
Wohnbauförderungsdarlehen der Länder. Dabei ist Abs. 2 Z 3 sinngemäß 
anzuwenden. 

 3. …  3. … 
 4. Einkünfte aus nicht öffentlich begebenen Wertpapieren und 

Anteilscheinen an Immobilienfonds im Sinne des § 27a Abs. 2 Z 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988. Abs. 2 Z 3 ist sinngemäß anzuwenden. 

 

§ 24. (1) bis (4) … § 24. (1) bis (4) … 
(5) 1. … (5) 1. … 

 2. Die Privatstiftung tätigt Zuwendungen im Sinne des § 27 Abs. 1 Z 7 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, für die Kapitalertragsteuer abgeführt 
wurde. 

 2. Die Privatstiftung tätigt Zuwendungen im Sinne des § 27 Abs. 5 Z 7 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, für die Kapitalertragsteuer abgeführt 
wurde. 

 3. bis 6. …  3. bis 6. … 
(6) … (6) … 
§ 26c. 1. bis 23. … § 26c. 1. bis 23. … 

 a) treten § 2 Abs. 2 Z 4, § 6b Abs. 4, § 7 Abs. 3, § 12 Abs. 2 und § 21 
Abs. 2 Z 3 und 5 sowie § 21 Abs. 3 mit 1. April 2012 in Kraft; § 21 
Abs. 2 Z 5 entfällt mit 31. März 2012. 

 a) treten § 2 Abs. 2 Z 4, § 6b Abs. 4, § 7 Abs. 3, § 12 Abs. 2 und § 21 
Abs. 2 Z 3 und 6 sowie § 21 Abs. 3 mit 1. April 2012 in Kraft; § 21 
Abs. 2 Z 5 entfällt mit 31. März 2012. 

 b) bis g) …  b) bis g) … 
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 24. bis 27. …  24. bis 27. … 

Artikel 4 
Änderung des Umgründungssteuergesetzes 

§ 9. (1) 1. und 2. … § 9. (1) 1. und 2. … 
 3. Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich entsteht, gilt 

Folgendes: 
 3. Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich entsteht, gilt 

Folgendes: 
 - Das übernommene Vermögen ist mit dem gemeinen Wert anzusetzen.  - Das übernommene Vermögen ist mit dem gemeinen Wert anzusetzen. 
 - Wird Vermögen ganz oder teilweise übernommen, für das die 

Steuerschuld bei einem Rechtsnachfolger auf Grund einer 
Umgründung im Sinne dieses Bundesgesetzes oder auf Grund des § 6 
Z 6 oder des § 31 des Einkommensteuergesetzes 1988 nicht 
festgesetzt worden ist oder gemäß § 16 Abs. 1 zweiter Teilstrich nicht 
entstanden ist, sind die fortgeschriebenen Buchwerte oder die 
Anschaffungskosten vor der Umgründung oder Verlegung anzusetzen. 
Die spätere Veräußerung oder das sonstige Ausscheiden gilt nicht als 
rückwirkendes Ereignis im Sinn des § 295a der 
Bundesabgabenordnung. Weist die übernehmende Körperschaft nach, 
dass Wertsteigerungen im übrigen EU/EWR-Raum eingetreten sind, 
sind diese vom Veräußerungserlös abzuziehen. 

 - Wird Vermögen ganz oder teilweise übernommen, für das die 
Steuerschuld bei einem Rechtsnachfolger auf Grund einer 
Umgründung im Sinne dieses Bundesgesetzes oder auf Grund des § 6 
Z 6 oder des § 31 des Einkommensteuergesetzes 1988 nicht 
festgesetzt worden ist oder gemäß § 16 Abs. 1 zweiter Teilstrich nicht 
entstanden ist, sind die fortgeschriebenen Buchwerte oder die 
Anschaffungskosten vor der Umgründung oder Verlegung anzusetzen. 
Die spätere Veräußerung oder das sonstige Ausscheiden gilt nicht als 
rückwirkendes Ereignis im Sinn des § 295a der 
Bundesabgabenordnung. Weist die übernehmende Körperschaft nach, 
dass Wertsteigerungen im übrigen EU/EWR-Raum eingetreten sind, 
sind diese vom Veräußerungserlös abzuziehen. 

 - Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich hinsichtlich der 
Anteile an der durch eine errichtende Umwandlung entstandenen 
Personengesellschaft entsteht, sind die Anteile mit dem gemeinen 
Wert anzusetzen und mit diesem Wert bis zur späteren Realisierung 
der Anteile fortzuführen. 

 - Soweit das Besteuerungsrecht der Republik Österreich hinsichtlich der 
Anteile an der durch eine errichtende Umwandlung entstandenen 
Personengesellschaft entsteht, ist der Unterschiedsbetrag zwischen 
dem Buchwert und dem gemeinen Wert der Anteile am 
Umwandlungsstichtag bei einer späteren Realisierung der Anteile bei 
natürlichen Personen als Rechtsnachfolger mit einem besonderen 
Steuersatz von 25% zu besteuern. Dies gilt sinngemäß für 
verschmelzende Umwandlungen auf natürliche Personen als 
Rechtsnachfolger. 

(2) bis (7) … (2) bis (7) … 
(8) Mindeststeuern der übertragenden Körperschaft im Sinne des § 24 Abs. 4 

des Körperschaftsteuergesetzes 1988, die bis zum Umwandlungsstichtag 
entstanden und noch nicht verrechnet sind, sind den Rechtsnachfolgern ab dem 
dem Umwandlungsstichtag folgenden Wirtschaftsjahr in jenem Ausmaß 

(8) Mindeststeuern der übertragenden Körperschaft im Sinne des § 24 Abs. 4 
des Körperschaftsteuergesetzes 1988, die bis zum Umwandlungsstichtag 
entstanden und noch nicht verrechnet sind, sind den Rechtsnachfolgern ab dem 
dem Umwandlungsstichtag folgenden Wirtschaftsjahr in jenem Ausmaß 
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zuzurechnen, das sich aus der Höhe der Beteiligung an der umgewandelten 
Körperschaft im Zeitpunkt der Eintragung des Umwandlungsbeschlusses in das 
Firmenbuch ergibt. Dabei sind die Anteile abfindungsberechtigter Anteilsinhaber 
den Rechtsnachfolgern quotenmäßig zuzurechnen. § 24 Abs. 4 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 gilt für natürliche Personen als 
Rechtsnachfolger mit der Maßgabe, daß die Mindeststeuern im Ausmaß 
entstehender Einkommensteuerschulden anzurechnen sind. § 46 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988 ist nicht anzuwenden. 

zuzurechnen, das sich aus der Höhe der Beteiligung an der umgewandelten 
Körperschaft im Zeitpunkt der Eintragung des Umwandlungsbeschlusses in das 
Firmenbuch ergibt. Dabei sind die Anteile abfindungsberechtigter Anteilsinhaber 
den Rechtsnachfolgern quotenmäßig zuzurechnen. § 24 Abs. 4 Z 4 des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 gilt für natürliche Personen als 
Rechtsnachfolger, wenn der Betrieb nach § 7 Abs. 1 am Ende des Jahres, für das 
die Anrechnung erfolgen soll, noch vorhanden ist; unabhängig von diesem 
Betriebserfordernis ist auf die Einkommensteuer, die auf Veräußerungsgewinne 
gemäß § 24 des Einkommensteuergesetzes 1988 dieses Betriebes entfällt, eine 
Anrechnung vorzunehmen. 

(9) … (9) … 
§ 44. Die Anwendung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ist zu 

versagen, wenn die Umgründungsmaßnahmen der Umgehung oder Minderung 
einer Abgabenpflicht im Sinne des § 22 der Bundesabgabenordnung dienen oder 
wenn die Umgründungsmaßnahmen als hauptsächlichen Beweggrund oder als 
einen der hauptsächlichen Beweggründe die Steuerhinterziehung oder –
umgehung im Sinne des Artikel 11 der Richtlinie Nr. 90/434/EWG des Rates 
vom 23. Juli 1990 (ABl. L 225 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung haben. 

§ 44. Die Anwendung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ist zu 
versagen, wenn die Umgründungsmaßnahmen der Umgehung oder Minderung 
einer Abgabenpflicht im Sinne des § 22 der Bundesabgabenordnung dienen oder 
wenn die Umgründungsmaßnahmen als hauptsächlichen Beweggrund oder als 
einen der hauptsächlichen Beweggründe die Steuerhinterziehung oder –
umgehung im Sinne des Artikels 15 der Richtlinie Nr. 2009/133/EG über das 
gemeinsame Steuersystem für Fusionen, Spaltungen, die Einbringung von 
Unternehmensteilen und den Austausch von Anteilen, die Gesellschaften 
verschiedener Mitgliedstaaten betreffen, sowie für die Verlegung des Sitzes einer 
Europäischen Gesellschaft oder einer Europäischen Genossenschaft von einem 
Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat, ABl. L 310 vom 25.11.2009 
S. 34 ff) in der jeweils geltenden Fassung haben. 

3. Teil 1. bis 5. … 3. Teil 1. bis 5. … 
 6. a) bis g) …  6. a) bis g) … 
 h) Die §§ 32 bis 38 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. 

Nr. 797/1996 sind, soweit sie sich auf Spaltungen im Sinne des § 32 
Abs. 2 und 3 beziehen, letztmalig auf Spaltungen anzuwenden, denen 
ein Stichtag vor dem 1. Jänner 1997 zugrunde liegt. Die §§ 38a bis 38f 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 797/1996 sind auf 
Steuerspaltungen anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 
31. Dezember 1996 und vor dem 1. Jänner 2012 zugrunde gelegt wird. 

 h) Die §§ 32 bis 38 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 797/1996 sind, soweit sie sich auf Spaltungen im Sinne des § 32 
Abs. 2 und 3 beziehen, letztmalig auf Spaltungen anzuwenden, denen 
ein Stichtag vor dem 1. Jänner 1997 zugrunde liegt. Die §§ 38a bis 38f 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 797/1996 sind auf 
Steuerspaltungen anzuwenden, denen ein Stichtag nach dem 
31. Dezember 1996 und vor dem 1. Jänner 2013 zugrunde gelegt wird. 

 i) und j) …  i) und j) … 
 7. bis 17. …  7. bis 17. … 
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Artikel 5 
Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 1987 

§ 3. (1) 1. bis 7. … § 3. (1) 1. bis 7. … 
 8. der Übergang von Grundstücken auf Grund eines Vorganges, der unter 

das Stiftungseingangssteuergesetz fällt, 
 

 9. …  9. … 
(2) … (2) … 
§ 7. Die Steuer beträgt beim Erwerb von Grundstücken: § 7. (1) Die Steuer beträgt beim Erwerb von Grundstücken: 

 1. durch den Ehegatten, den eingetragenen Partner, einen 
Elternteil, ein Kind, ein Enkelkind, ein Stiefkind, ein 
Wahlkind oder ein Schwiegerkind des Übergebers  .......................... 2 v.H.,

 1. durch den Ehegatten, den eingetragenen Partner, einen 
Elternteil, ein Kind, ein Enkelkind, ein Stiefkind, ein 
Wahlkind oder ein Schwiegerkind des Übergebers  .......................... 2 v.H.,

 2. a) durch einen Ehegatten von dem anderen Ehegatten bei 
Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens und ehelicher 
Ersparnisse anlässlich der Scheidung, Aufhebung oder 
Nichtigerklärung der Ehe  ............................................................. 2 v.H.,

 2. a) durch einen Ehegatten von dem anderen Ehegatten bei 
Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens und ehelicher 
Ersparnisse anlässlich der Scheidung, Aufhebung oder 
Nichtigerklärung der Ehe  ............................................................. 2 v.H.,

 b) durch einen eingetragenen Partner von dem anderen 
eingetragenen Partner bei Aufteilung partnerschaftlichen 
Gebrauchsvermögens und partnerschaftlicher Ersparnisse 
anlässlich der Auflösung oder Nichtigerklärung der 
eingetragenen Partnerschaft  ........................................................... 2 v.H.

 b) durch einen eingetragenen Partner von dem anderen 
eingetragenen Partner bei Aufteilung partnerschaftlichen 
Gebrauchsvermögens und partnerschaftlicher Ersparnisse 
anlässlich der Auflösung oder Nichtigerklärung der 
eingetragenen Partnerschaft  .......................................................... 2 v.H.

 3. durch andere Personen  .................................................................... 3,5 v.H.  3. durch andere Personen  .................................................................... 3,5 v.H.
Beim Erwerb von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, wenn die Steuer 
nach § 4 Abs. 2 Z 1 oder Z 4 zu berechnen ist, ermäßigt sich diese um höchstens 
110 Euro. Diese Ermäßigung steht innerhalb von zehn Jahren einmalig zu, wenn 
zwischen denselben Personen mehrere derartige Erwerbe von land- und 
forstwirtschaftlichen Grundstücken erfolgen. 

Beim Erwerb von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken, wenn die Steuer 
nach § 4 Abs. 2 Z 1 oder Z 4 zu berechnen ist, ermäßigt sich diese um höchstens 
110 Euro. Diese Ermäßigung steht innerhalb von zehn Jahren einmalig zu, wenn 
zwischen denselben Personen mehrere derartige Erwerbe von land- und 
forstwirtschaftlichen Grundstücken erfolgen. 

 (2) Beim Erwerb durch eine privatrechtliche Stiftung oder durch eine damit 
vergleichbare Vermögensmasse erhöht sich in den Fällen des § 4 Abs. 1 und 
Abs. 2 Z 1 und 4 die Steuer um 2,5% der jeweiligen Bemessungsgrundlage 
(Stiftungseingangssteueräquivalent). Dies gilt nur, wenn der Wert der 
Gegenleistung geringer ist als der halbe gemeine Wert des Grundstückes (§ 10 
BewG). 
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Artikel 6 
Änderung des Investmentfondsgesetzes 2011 

§ 198. (1) und (2) 1. bis 3. … § 198. (1) und (2) 1. bis 3. … 
  4. Abweichend von § 40 Abs. 2 Z 2 kann der Nachweis der ausschüttungs-

gleichen Erträge ab dem 1. Jänner 2012 ausschließlich durch einen 
steuerlichen Vertreter erbracht werden. Als steuerlicher Vertreter kann 
nur ein inländischer Wirtschaftstreuhänder oder eine Person bestellt 
werden, die vergleichbare fachliche Qualifikationen nachweist. 

Artikel 7 
Änderung des Immobilien-Investmentfondsgesetzes 

§ 44. (1) bis (5) … § 44. (1) bis (5) … 
(6) § 40 und § 42 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 

Nr. 111/2010, treten mit 1. April 2012 in Kraft. Davon abweichend gilt § 40 
Abs. 3 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, 
erstmals für nach dem 31. Dezember 2010 angeschaffte Anteilscheine; für bis 
zum 31. Dezember 2010 angeschaffte Anteilscheine gilt weiterhin § 40 Abs. 3 in 
der Fassung vor dem Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010. § 42 
Abs. 2 in der Fassung vor dem Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, 
ist letztmalig bei der Veranlagung 2012 insoweit anzuwenden, als 
Ausschüttungen oder ausschüttungsgleiche Erträge vor dem 1. April 2012 
zufließen oder als zugeflossen gelten. 

(6) § 40 und § 42 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. 111/2010, treten mit 1. April 2012 in Kraft. Davon abweichend gilt § 40 
Abs. 3 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, 
erstmals für nach dem 31. Dezember 2010 angeschaffte Anteilscheine; für bis 
zum 31. Dezember 2010 angeschaffte Anteilscheine gilt weiterhin § 40 Abs. 3 in 
der Fassung vor dem Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010. § 42 
Abs. 2 in der Fassung vor dem Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, 
ist letztmalig bei der Veranlagung 2012 insoweit anzuwenden, als 
Ausschüttungen oder ausschüttungsgleiche Erträge vor dem 1. April 2012 
zufließen oder als zugeflossen gelten. Abweichend von § 40 Abs. 2 Z 2 in der 
Fassung vor dem Budgetbegleitgesetz 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, kann der 
Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge ab dem 1. Jänner 2012 
ausschließlich durch einen steuerlichen Vertreter erbracht werden. Als 
steuerlicher Vertreter kann nur ein inländischer Wirtschaftstreuhänder oder eine 
Person bestellt werden, die vergleichbare fachliche Qualifikationen nachweist. 

(7) … (7) … 
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Artikel 8 
Änderung des Stiftungseingangssteuergesetzes 

§ 1. (1) bis (4) … 
(5) Die Steuer ist vom zugewendeten Vermögen nach Abzug von Schulden 

und Lasten, die in wirtschaftlicher Beziehung zum zugewendeten Vermögen 
stehen, zu berechnen. Für die Wertermittlung ist der Zeitpunkt des Entstehens der 
Steuerschuld maßgeblich. Für die Bewertung ist – vorbehaltlich § 3 Abs. 4 – § 19 
des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes 1955 anzuwenden, wobei in den 
Fällen des § 19 Abs. 2 des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes 1955 der 
Abzug von Schulden und Lasten nur bis zur Höhe des dreifachen Einheitswertes 
oder des nachgewiesenen niedrigeren gemeinen Wertes zulässig ist. 

§ 1. (1) bis (4) … 
(5) Die Steuer ist vom zugewendeten Vermögen nach Abzug von Schulden 

und Lasten, die in wirtschaftlicher Beziehung zum zugewendeten Vermögen 
stehen, zu berechnen. Für die Wertermittlung ist der Zeitpunkt des Entstehens der 
Steuerschuld maßgeblich. Die Bewertung richtet sich nach den Vorschriften des 
Ersten Teiles des Bewertungsgesetzes (Allgemeine Bewertungsvorschriften). 

(6) 1. bis 4. … (6) 1. bis 4. … 
  5. Zuwendungen von Grundstücken im Sinne des § 2 des 

Grunderwerbsteuergesetzes 1987. 
§ 2. (1) … § 2. (1) … 
(2) Die sich nach Abs. 1 ergebende Steuer erhöht sich bei Zuwendungen 

inländischer Grundstücke im Sinne des § 2 Grunderwerbsteuergesetz 1987 um 
3,5 vH des Wertes der durch die Zuwendung erworbenen Grundstücke. 

 

§ 3. (1) bis (3) … § 3. (1) bis (3) … 
(4) Soweit es sich bei dem Vermögen nach § 1 um in einem anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums 
belegenes land- und forstwirtschaftliches Vermögen, belegenes Grundvermögen 
oder belegene Betriebsgrundstücke handelt und der Steuerschuldner eine 
Bewertung nach § 19 Abs. 1 des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes 1955 
der Steuerbemessung nicht zugrunde legen möchte, kann er statt einer 
Selbstberechnung und –entrichtung nach Abs. 1 den Vorgang dem zuständigen 
Finanzamt insoweit bloß anzeigen. Im daraufhin vom Finanzamt einzuleitenden 
Abgabenverfahren hat der betroffene Steuerschuldner die erforderlichen Daten 
vorzulegen, um eine Bewertung nach § 19 Abs. 2 des Erbschafts- und 
Schenkungssteuergesetzes 1955 auf das in anderen Mitgliedstaaten belegene 
Vermögen in angepasster Weise zu ermöglichen. 

 

(5) Rechtsanwälte und Notare (Parteienvertreter) sind befugt, unter Verwen-  
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dung des amtlichen Vordrucks gegenüber dem Grundbuchsgericht je Zuwen-
dungsvorgang von inländischen Grundstücken zu erklären, dass Stiftungsein-
gangssteuer entrichtet wird; diesfalls haften sie für die Entrichtung der Abgabe. 

Artikel 9 
Änderung der Bundesabgabenordnung 

§ 249. (1) Die Berufung ist bei der Abgabenbehörde einzubringen, die den 
angefochtenen Bescheid erlassen hat. Die Berufung kann jedoch auch bei der zur 
Entscheidung über die Berufung zuständigen Abgabenbehörde zweiter Instanz 
oder im Fall einer Änderung der Zuständigkeit bei der neu zuständigen 
Abgabenbehörde eingebracht werden. 

§ 249. (1) Die Berufung ist bei der Abgabenbehörde einzubringen, die den 
angefochtenen Bescheid erlassen hat. Die Berufung kann im Fall einer Änderung 
der Zuständigkeit jedoch auch bei der neu zuständigen Abgabenbehörde 
eingebracht werden. Wird eine Berufung innerhalb der Frist gemäß § 245 bei der 
Abgabenbehörde zweiter Instanz eingebracht, so gilt dies als rechtzeitige 
Einbringung; die Abgabenbehörde zweiter Instanz hat die bei ihr eingebrachte 
Berufung unverzüglich an die Abgabenbehörde erster Instanz weiterzuleiten. 

(2) … (2) … 

Artikel 10 
Änderung des Zollrechts-Durchführungsgesetzes 

§ 117. (1) a) … § 117. (1) a) … 
 b) der Richtlinie 76/308/EWG des Rates vom 15. März 1976 über die 

gegenseitige Unterstützung bei der Beitreibung von Forderungen in 
Bezug auf bestimmte Abgaben, Zölle, Steuern und sonstige 
Maßnahmen, ABl. EG Nr. L 73 vom 19. März 1976, S. 18, 
(Beitreibungsrichtlinie). 

 b) der Richtlinie 2010/24/EU über die Amtshilfe bei der Beitreibung von 
Forderungen in Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige 
Maßnahmen, Abl. Nr. L 84 vom 31.3.2010 S. 1 
(Beitreibungsrichtlinie). 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
§ 118. (1) und (2) … § 118. (1) und (2) … 
(3) Zuständige Behörde im Sinne des Artikels 3 der Beitreibungsrichtlinie ist 

der Bundesminister für Finanzen. Zuständige Behörde im Rahmen 
völkerrechtlicher Vereinbarungen gemäß § 117 Abs. 1 Buchstabe a ist der 
Bundesminister für Finanzen, sofern in den Vereinbarungen selbst nicht 
ausdrücklich anderes bestimmt ist. 

(3) Zuständige Behörde im Sinne des Art. 4 Abs. 1 der Beitreibungsrichtlinie 
ist der Bundesminister für Finanzen; zentrales Verbindungsbüro im Sinne des 
Art. 4 Abs. 2 der Beitreibungsrichtlinie ist der Bundesminister für Finanzen oder 
dessen ermächtigter Vertreter. Zuständige Behörde im Rahmen völkerrechtlicher 
Vereinbarungen gemäß § 117 Abs. 1 Buchstabe a ist der Bundesminister für 
Finanzen, sofern in den Vereinbarungen selbst nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist. 
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(4) … (4) … 
§ 119. (1) Der ausländische Vollstreckungstitel ist mit Bescheid 

anzuerkennen, wenn die Voraussetzungen dieses Bundesgesetzes für die 
Vollstreckung gegeben sind. 

 

(2) Nach Maßgabe des Artikels 229 ZK und des § 78 kann die ersuchte 
Behörde mit Zustimmung der ersuchenden Behörde der Person, auf die sich das 
Ersuchen bezieht, eine sonstige Zahlungserleichterung gewähren, sofern nicht die 
Voraussetzungen der Richtlinie dafür gegeben sind, die Unterstützung nicht zu 
gewähren. Die von der ersuchten Behörde wegen dieser Zahlungserleichterung 
erhobenen Zinsen sind an den Staat zu überweisen, in dem die ersuchende 
Behörde ihren Sitz hat. An den Staat, in dem die ersuchende Behörde ihren Sitz 
hat, sind ferner alle sonstigen Zinsen zu überweisen, die gemäß den 
innerstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften für Zahlungsverzug 
erhoben werden. 

§ 119. Nach Maßgabe des Artikels 229 ZK und des § 78 kann die ersuchte 
Behörde mit Zustimmung der ersuchenden Behörde der Person, auf die sich das 
Ersuchen bezieht, eine sonstige Zahlungserleichterung gewähren, sofern nicht die 
Voraussetzungen der Richtlinie dafür gegeben sind, die Unterstützung nicht zu 
gewähren. Die von der ersuchten Behörde wegen dieser Zahlungserleichterung 
erhobenen Zinsen sind an den Staat zu überweisen, in dem die ersuchende 
Behörde ihren Sitz hat. An den Staat, in dem die ersuchende Behörde ihren Sitz 
hat, sind ferner alle sonstigen Zinsen zu überweisen, die gemäß den 
innerstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften für Zahlungsverzug 
erhoben werden. 

2. Abschnitt 
Andere Bereiche 

Artikel 11 
Änderung des Gerichtsgebührengesetzes 

§ 6a. (1) … § 6a. (1) unverändert 
(2) § 31a ist auf die in Abs. 1 angeführten Gebührenbeträge nicht 

anzuwenden. 
(2) entfällt 

(3) … (3) unverändert 
§ 31a. (1) Der Bundesminister für Justiz hat durch Verordnung die in diesem 

Bundesgesetz und dessen Tarif angeführten festen Gebühren sowie die in der 
Anmerkung 8 zur Tarifpost 7 angeführten Beträge neu festzusetzen, sobald und 
soweit sich der von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarte 
Verbraucherpreisindex 2000 oder der an seine Stelle tretende Index gegenüber 
der für März 2001 verlautbarten und in der Folge gegenüber der der letzten 
Festsetzung zugrunde gelegten Indexzahl um mehr als 5 vH geändert hat. Die 
neuen Beträge sind aus den Beträgen dieses Bundesgesetzes und dessen Tarifs im 
Verhältnis der Veränderung der für März 2001 verlautbarten Indexzahl zu der für 

§ 31a. (1) Die Bundesministerin für Justiz hat durch Verordnung die in 
diesem Bundesgesetz und dessen Tarif angeführten festen Gebühren sowie die in 
dessen Tarif angeführten Beträge neu festzusetzen, sobald und soweit sich der 
von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarte Verbraucherpreisindex 
2000 oder der an seine Stelle tretende Index gegenüber der für März 2001 
veröffentlichten und in der Folge gegenüber der der letzten Festsetzung zugrunde 
gelegten Indexzahl um mehr als 5 vH geändert hat. Die neuen Beträge sind aus 
den Beträgen dieses Bundesgesetzes und dessen Tarifs im Verhältnis der 
Veränderung der für März 2001 verlautbarten Indexzahl zu der für die 
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die Neufestsetzung maßgebenden Indexzahl zu berechnen. Die so berechneten 
Beträge sind auf volle Eurobeträge auf- oder abzurunden, wobei Beträge bis 
einschließlich 50 Cent abgerundet und Beträge über 50 Cent aufgerundet werden. 
Die neuen Beträge gelten ab dem der Verlautbarung durch die Bundesanstalt 
Statistik Österreich folgenden übernächsten Monatsersten. 

Neufestsetzung maßgebenden endgültigen Indexzahl zu berechnen. Die so 
berechneten Beträge über 15 Euro sind auf volle Eurobeträge kaufmännisch zu 
runden. Beträge zwischen 5 und 15 Euro sind auf die nächsten vollen 10 Cent, 
Beträge unter 5 Euro auf den nächsten vollen Cent jeweils kaufmännisch zu 
runden. Die neuen Beträge gelten ab dem der Veröffentlichung der endgültigen 
Indexzahl durch die Bundesanstalt Statistik Österreich drittfolgenden 
Monatsersten. 

(2) … (2) unverändert 
Tarifpost 9 Tarifpost 9 
Anmerkung Anmerkung 

 1. bis 16. …  1. bis 16. unverändert 
 17. § 31a ist auf die Gebührenbeträge in Tarifpost 9 lit. e Z 1 bis 13 

sublit. aa, 14 sublit. aa, 15 sublit. aa, 16 sublit. aa und bb sowie Z 17 mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass der aus dem Verhältnis der Indexzahlen 
berechnete Betrag auf die nächsten vollen 10 Cent aufzurunden ist. 

 17. entfällt 

Tarifpost 10 Tarifpost 10 
Anmerkung Anmerkung 

 1. bis 22. …  1. bis 22. unverändert 
 23. § 31a ist auf die Gebührenbeträge in Tarifpost 10 Z IV lit. a Z 1 bis 9, 12 

und 15 bis 17 sowie lit. b mit der Maßgabe anzuwenden, dass der aus 
dem Verhältnis der Indexzahlen berechnete Betrag auf die nächsten 
vollen 10 Cent aufzurunden ist; auf die Gebührenbeträge in Tarifpost 10 
Z IV lit. a Z 10, 11, 13 und 14 mit der Maßgabe, dass der aus dem 
Verhältnis der Indexzahlen berechnete Betrag auf den nächsten vollen 
Cent aufzurunden ist. 

 23. entfällt 

Tarifpost 14 Tarifpost 14 
Anmerkung Anmerkung 

 1. bis 6. …  1. bis 6. unverändert 
 7. § 31a ist auf den Gebührenbetrag in Anmerkung 3 mit der Maßgabe 

anzuwenden, dass der aus dem Verhältnis der Indexzahlen berechnete 
Betrag auf die nächsten vollen 10 Cent aufzurunden ist. 

 7. entfällt 
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Tarifpost 15 Tarifpost 15 
Anmerkung Anmerkung 

 1. bis 5. …  1. bis 5. unverändert 
 6. Für unbeglaubigte Aktenabschriften oder -ablichtungen und sonstige 

Kopien sowie Ausdrucke ist eine Gebühr in Höhe von 1,10 Euro für jede 
Seite zu entrichten, werden sie von der Partei selbst hergestellt, eine 
Gebühr in Höhe von 60 Cent für jede Seite. Dies gilt für die einer Partei 
ausgestellte Kopie einer elektronischen Datei – unter der Voraussetzung, 
dass die Datei nicht auf Betreiben der Partei erstellt wurde – mit der 
Maßgabe, dass die Datei einer Seite gleichzuhalten ist. 

 6. Für unbeglaubigte Aktenabschriften oder -ablichtungen und sonstige 
Kopien sowie Ausdrucke ist eine Gebühr in Höhe von 60 Cent für jede 
Seite zu entrichten, werden sie von der Partei selbst hergestellt, eine 
Gebühr in Höhe von 30 Cent für jede Seite. Dies gilt für die einer Partei 
ausgestellte Kopie einer elektronischen Datei – unter der Voraussetzung, 
dass die Datei nicht auf Betreiben der Partei erstellt wurde – mit der 
Maßgabe, dass die Datei einer Seite gleichzuhalten ist. 

6a. bis 7. …  6a. bis 7. unverändert 
 8. § 31a ist auf die Gebührenbeträge in Tarifpost 15 lit. a und b sowie in der 

Anmerkung 6 zur Tarifpost Tarifpost 15 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass der aus dem Verhältnis der Indexzahlen berechnete Betrag auf die 
nächsten vollen 10 Cent aufzurunden ist. 

 8. entfällt 

Artikel VI Artikel VI 
 1. bis 44. …  1. bis 44. unverändert 
 45. §§ 2 und 7 sowie die Tarifposten 10 und 14 jeweils in der Fassung des 

Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 53/2011, 
treten mit 1. August 2011 in Kraft. TP 10 Z I lit. b Z 13a ist auf 
Eintragungen anzuwenden, die nach dem 31. Juli 2011 erfolgen. 

 45. §§ 2 und 7 sowie die Tarifposten 10 und 14 jeweils in der Fassung des 
Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 53/2011, 
treten mit 1. August 2011 in Kraft. TP 10 Z I lit. b Z 13a ist auf 
Eintragungen anzuwenden, die nach dem 31. Juli 2011 erfolgen. § 31a ist 
auf die mit dem Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011, BGBl. I 
Nr. 53/2011, in den Tarifposten 10 I lit. b Z 13a und 14 Z 12 neu 
geschaffenen Gebührentatbestände mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die Neufestsetzung der Jahresgebühr nach Tarifpost 14 Z 12 jeweils erst 
mit 1. Jänner des der Neufestsetzung folgenden Kalenderjahres wirksam 
wird und Ausgangsgrundlage für die Neufestsetzung der 
Gebührenbeträge in den Tarifposten 10 I lit. b Z 13a und 14 Z 12 die für 
März 2009 veröffentlichte Indexzahl des von der Bundesanstalt Statistik 
Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2000 ist, wobei deren 
erstmalige Neufestsetzung erst dann zu erfolgen hat, wenn ausgehend 
vom Basismonat März 2011 die Gebühren und Beträge dieses 
Bundesgesetzes neu festzusetzen sind. 
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  46. § 6a, § 31a Abs. 1 sowie die Tarifposten 9, 10, 14 und 15 in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2011 treten mit 1. Jänner 2012 in 
Kraft. Für die erste Neufestsetzung der Gebühren und Beträge dieses 
Bundesgesetzes nach § 31a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2011 ist – vorbehaltlich der Spezialregelung in Z 45 – 
die für März 2011 veröffentlichte endgültige Indexzahl des von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 
2000 maßgeblich. 

Artikel 12 
Änderung des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes 

  
§ 3. (1) … 
(2) Über Berufungen gegen die Entscheidungen des Landeshauptmannes 

entscheidet der Bundesminister für Inneres. Gegen Entscheidungen über Anträge 
auf Erteilung einer „Niederlassungsbewilligung – beschränkt“ gemäß § 44 Abs. 4 
ist eine Berufung nicht zulässig. 

§ 3. (1) … 
(2) Über Berufungen gegen die Entscheidungen des Landeshauptmannes 

entscheidet der Bundesminister für Inneres. Gegen Entscheidungen über Anträge 
auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 41a Abs. 10 oder § 43 Abs. 4 ist 
eine Berufung nicht zulässig. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

Artikel 13 
Änderung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 

§ 9. (1) und (1a) … § 9. (1) und (1a) … 
(2) Gegen die Versagung, die Bewilligung und den Widerruf eines 

Durchsetzungsaufschubes ist eine Berufung nicht zulässig. Gegen die Anordnung 
der Schubhaft ist weder eine Vorstellung noch eine Berufung zulässig. Gegen die 
Versagung der Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung, einer Karte 
für Geduldete und einer Identitätskarte für Fremde sowie gegen den Entzug einer 
Karte für Geduldete und einer Identitätskarte für Fremde ist eine Berufung nicht 
zulässig. 

(2) Gegen die Versagung, die Bewilligung und den Widerruf eines 
Durchsetzungsaufschubes ist eine Berufung nicht zulässig. Gegen die Anordnung 
der Schubhaft ist weder eine Vorstellung noch eine Berufung zulässig. Gegen die 
Versagung der Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung und einer 
Identitätskarte für Fremde sowie gegen den Entzug einer Karte für Geduldete und 
einer Identitätskarte für Fremde ist eine Berufung nicht zulässig. 

(3) bis (7) … (3) bis (7) … 
§ 120. (1) bis (4) … § 120. (1) bis (4) … 
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(5) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1 Z 2 liegt nicht vor, (5) Eine Verwaltungsübertretung gemäß Abs. 1a liegt nicht vor, 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
(6) Eine Bestrafung gemäß Abs. 1 Z 2 schließt eine solche wegen der 

zugleich gemäß Abs. 1 Z 1 begangenen Verwaltungsübertretung aus. 
(6) Eine Bestrafung gemäß Abs. 1a schließt eine solche wegen der zugleich 

gemäß Abs. 1 begangenen Verwaltungsübertretung aus. 
(7) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 liegt nicht vor, wenn der 

Fremde einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat und ihm der Status 
des Asylberechtigten oder subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wurde. 
Während des Asylverfahrens ist das Verwaltungsstrafverfahren unterbrochen. 

(7) Eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 oder 1a liegt nicht vor, wenn 
der Fremde einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat und ihm der 
Status des Asylberechtigten oder subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wurde. 
Während des Asylverfahrens ist das Verwaltungsstrafverfahren unterbrochen. 

(8) bis (10) … (8) bis (10) … 

Artikel 14 
Änderung des Datenschutzgesetzes 2000 

§ 61. (1) bis (7) … 
(8) Die Verordnung nach § 16 Abs. 3 ist vom Bundeskanzler nach Maßgabe 

der technischen Möglichkeiten des Datenverarbeitungsregisters bis spätestens 
1. Jänner 2012 neu zu erlassen. … 

§ 61. (1) bis (7) … 
(8) Die Verordnung nach § 16 Abs. 3 ist vom Bundeskanzler nach Maßgabe 

der technischen Möglichkeiten des Datenverarbeitungsregisters bis spätestens 
1. September 2012 neu zu erlassen. … 

Artikel 15 
Änderung des Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetzes 

§ 12. (1) Der Bund hat der Agentur für Aufwendungen, die ihr im 
Zusammenhang mit der Erfüllung der in den §§ 6 und 8 Abs. 1, Abs. 2 Z 1 bis 12 
einschließlich der diesbezüglich gemäß § 8 Abs. 3, 6 und 7 wahrzunehmenden 
Aufgaben entstehen, für das Jahr 2006 eine Basiszuwendung in der Höhe von 
55,2313 Millionen Euro und ab dem Jahr 2007 eine Basiszuwendung in der Höhe 
von 54,5046 Millionen Euro jährlich zu leisten. 

§ 12. (1) ... 

 (1a) Die in Abs. 1 genannte Basiszuwendung wird für das Jahr 2012 um 
15,8 Millionen Euro und ab dem Jahre 2013 um jeweils 19,8 Millionen Euro 
erhöht. 

(2) Der Bund hat der Agentur jeweils ein Zwölftel der Basiszuwendung zum 
ersten Tag jeden Monats im Voraus zu überweisen. 

(2) … 

(3) Die in Abs. 1, 2 und 8 genannten Beträge sind bis zum Ablauf des (3) Die in Abs. 1, 2 und 8 genannten Beträge sind bis zum Ablauf des 
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31. Dezember 2006 jeweils zur Hälfte vom Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und vom Bundesministerium für 
Gesundheit zu tragen. Ab 1. Jänner 2007 sind diese Beträge zu 40 vH Teilen vom 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
und zu 60 vH Teilen vom Bundesministerium für Gesundheit zu tragen. 

31. Dezember 2006 jeweils zur Hälfte vom Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und vom Bundesministerium für 
Gesundheit zu tragen. Ab 1. Jänner 2007 sind diese Beträge zu 40 vH Teilen vom 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
und zu 60 vH Teilen vom Bundesministerium für Gesundheit zu tragen. Die 
Erhöhung der Basiszuwendung gemäß Abs. 1a ist ausschließlich vom 
Bundesministerium für Gesundheit zu tragen, wobei das erste Zwölftel dieser 
Erhöhung im Jahr 2012 – abweichend von Abs. 2 – erst am 1. Februar 2012 zu 
überweisen ist. 

§ 19. … § 19. … 
 (25) § 12 Abs. 1a und Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xxx/2011 tritt mit 1. Jänner 2012 in Kraft. 

Artikel 16 
Änderung des Bundesmuseen-Gesetzes 2002 

§ 5. (1) bis (3) … § 5. (1) bis (3) … 
(4) Der Bund leistet den in § 1 aufgezählten Einrichtungen des Bundes für 

die Aufwendungen, die ihnen in Erfüllung ihres kulturpolitischen Auftrages 
entstehen, ab dem 1. Jänner 2009 eine jährliche Basisabgeltung in Höhe von 
105,011 Millionen Euro im Verhältnis von 81,983 Millionen Euro für die 
Bundesmuseen und von 23,028 Millionen Euro für die Österreichische 
Nationalbibliothek. Ergibt sich aus dem Gebarungsvollzug ein vom 
veranschlagten Saldo abweichender Betrag, so ist dieser bei der Basisabgeltung 
des jeweils folgenden Finanzjahres gegenzuverrechnen. Die Aufteilung dieser 
Mittel auf die einzelnen in § 1 aufgezählten Einrichtungen des Bundes obliegt 
der/dem Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur. Sie/Er hat hiebei die 
besondere Zweckbestimmung der einzelnen in § 1 aufgezählten Einrichtungen 
des Bundes zu berücksichtigen. Dazu gehören insbesondere der Personalbedarf, 
der Sachbedarf der wissenschaftlichen Aktivitäten und der Ausstellungen, die 
Neuerwerbungen sowie die Instandhaltungserfordernisse. 

(4) Der Bund leistet den in § 1 aufgezählten Einrichtungen des Bundes für 
die Aufwendungen, die ihnen in Erfüllung ihres kulturpolitischen Auftrages 
entstehen, ab dem 1. Jänner 2012 eine jährliche Basisabgeltung in Höhe von 
107,653 Millionen Euro im Verhältnis von 84,625 Millionen Euro für die 
Bundesmuseen und von 23,028 Millionen Euro für die Österreichische 
Nationalbibliothek. Ergibt sich aus dem Gebarungsvollzug ein vom 
veranschlagten Saldo abweichender Betrag, so ist dieser bei der Basisabgeltung 
des jeweils folgenden Finanzjahres gegenzuverrechnen. Die Aufteilung dieser 
Mittel auf die einzelnen in § 1 aufgezählten Einrichtungen des Bundes obliegt 
der/dem Bundesminister/in für Unterricht, Kunst und Kultur. Sie/Er hat hiebei die 
besondere Zweckbestimmung der einzelnen in § 1 aufgezählten Einrichtungen 
des Bundes zu berücksichtigen. Dazu gehören insbesondere der Personalbedarf, 
der Sachbedarf der wissenschaftlichen Aktivitäten und der Ausstellungen, die 
Neuerwerbungen sowie die Instandhaltungserfordernisse. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 
 § 11a. (1) Das Pathologisch-anatomische Bundesmuseum in Wien wird mit 

1. Jänner 2012 in das Naturhistorische Museum eingegliedert. 
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 (2) Auf Beamte, die am 31. Dezember 2011 dem Personalstand des 

Pathologisch-anatomischen Bundesmuseums in Wien angehören, und auf 
Vertragsbedienstete des Bundes, die am 31. Dezember 2011 dem Pathologisch-
anatomischen Bundesmuseum in Wien angehören, finden die Bestimmungen des 
§ 11 sinngemäß Anwendung. 

Abschnitt 3 
Nationalbibliothek 

Abschnitt 3 
Österreichische Nationalbibliothek 

§ 14. (1) … § 14. (1) … 
(2) Soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt wird, sind die übrigen 

Bestimmungen des Abschnittes 2, ausgenommen § 11, auf die Österreichische 
Nationalbibliothek anzuwenden. 

(2) Soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt wird, sind die übrigen 
Bestimmungen des Abschnittes 2, ausgenommen § 11 und § 11a, auf die 
Österreichische Nationalbibliothek anzuwenden. 

§ 22. (1) bis (6) … § 22. (1) bis (6) … 
 (7) § 5 Abs. 4 erster Satz, § 11a, die Überschrift zu Abschnitt 3 und § 14 

Abs. 2 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2012, BGBl. I Nr. xxx/2011, 
treten mit 1. Jänner 2012 in Kraft. 

Artikel 17 
Änderung des Wasserstraßengesetzes 

Fruchtnießung Fruchtnießung 
§ 11b. (1) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Verkehr, 

Innovation und Technologie kann der Gesellschaft gegen jederzeitigen Widerruf 
das Recht der Fruchtnießung (§ 509 ABGB) an den zur Erfüllung der Aufgaben 
gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 bis 10 erforderlichen Liegenschaften des Bundes gemäß 
Anlage 2 einräumen. ... 

§ 11b. (1) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie kann der Gesellschaft gegen jederzeitigen Widerruf 
das Recht der Fruchtnießung (§ 509 ABGB) an den zur Erfüllung der Aufgaben 
gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 bis 10 erforderlichen Liegenschaften des Bundes gemäß 
Anlage 2 samt allen selbständigen und unselbständigen Bestandteilen sowie samt 
allem Zubehör einräumen. … 

Bestellung von Rechten zu Gunsten Dritter Bestellung von Rechten zu Gunsten Dritter 
§ 11c. (1) Die Gesellschaft ist ermächtigt, an den in der Anlage 2 zur 

Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 bis 10 zugewiesenen 
Liegenschaften sowie der gemäß § 11a Abs. 1 zusätzlich erworbenen 
Liegenschaften im Namen des Bundes auf eigene Rechnung zu Gunsten Dritter 
dingliche Rechte zu bestellen oder sonstige Verfügungen im Sinne des § 64 
Bundeshaushaltsgesetz in der geltenden Fassung zu treffen, sofern dadurch die 

§ 11c. (1) Die Gesellschaft ist ermächtigt, an den in der Anlage 2 zur 
Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 bis 10 zugewiesenen 
Liegenschaften sowie der gemäß § 11a Abs. 1 zusätzlich erworbenen 
Liegenschaften im Namen des Bundes auf eigene Rechnung zu Gunsten Dritter 
dingliche Rechte zu bestellen oder sonstige Verfügungen im Sinne des § 64 
Abs. 1 Z 2 und 3 in Verbindung mit Abs. 2, 3, 3a und 7 des Bundeshaushalts-
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Aufgabenstellung der Bundes-Wasserstraßenverwaltung und die sonstigen 
Interessen des Bundes nicht beeinträchtigt werden. ... 

gesetzes (BHG), BGBl. Nr. 213/1986, zu treffen, sofern dadurch die 
Aufgabenstellung der Bundes-Wasserstraßenverwaltung und die sonstigen 
Interessen des Bundes nicht beeinträchtigt werden. ... 

Artikel 18 
Änderung des Bundesgesetzes über das Österreichische Forschungs- und Prüfungszentrum Arsenal Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Vermögensübertragung Vermögensübertragung 
§ 2. (1) bis (5)… § 2. (1) bis (5)… 
 (6) Im Falle der Verschmelzung der Gesellschaft mit der AIT Austrian 

Institute of Technology GmbH (früherer Firmenwortlaut: „Österreichisches 
Forschungszentrum Seibersdorf GmbH“) tritt die AIT Austrian Institute of 
Technology GmbH an die Stelle der Gesellschaft in Bezug auf die Bestimmungen 
des vorliegenden Gesetzes, welche zum Zeitpunkt der Verschmelzung noch 
wirksam sind. Dies gilt insbesondere für die Bestimmungen über das Bundesamt 
„FPZ Arsenal“ gemäß § 7 und die Dienstleistungen der Beamten gemäß § 8. 

Artikel 19 
Änderung des Austria Wirtschaftsservice-Gesetzes 

§ 2. (1) … § 2. (1) …. 
(4) Die Gesellschaft erbringt ihre Leistungen an Förderungsnehmer sowie an 

den jeweiligen Auftraggeber grundsätzlich gegen Entgelt. 
(4) Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt aus: 

 1. Zuwendungen des Bundes, vertreten durch den für den jeweiligen 
Aufgabenbereich zuständigen Bundesminister, zur Abdeckung der 
Verwaltungs- und Abwicklungskosten, die der Gesellschaft im Rahmen 
der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben für den Bund entstehen, nach 
Maßgabe der im jährlichen Bundesfinanzgesetz für diese Zwecke 
bereitgestellten Mittel; 

 2. Entgelten für die Erbringung von Leistungen an Dritte; 
 3. sonstigen öffentlichen oder privaten Zuwendungen; 
 4. sonstigen Einnahmen. 

§ 9. (1) Die gemäß § 2 Abs. 2 lit. a, b, c, d und e dieses Bundesgesetzes 
erforderlichen Rechtsgeschäfte sind von den Rechtsgebühren befreit. Die durch 
dieses Bundesgesetz unmittelbar veranlassten Eingaben sind von den 

§ 9. (1) … 
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Stempelgebühren befreit. 

(2) Leistungen des Bundes zur Dotierung der Rücklagen gemäß § 1 Abs. 9 
zum Zwecke der Risikovorsorge und gemäß § 1 Abs. 11 zum Zwecke der 
direkten Beteiligung an kleinen und mittleren Unternehmen sind von der 
Gesellschaftsteuer befreit. 

(2) … 

(3) Zuführungen zu den gemäß § 1 Abs. 9 und 11 gebildeten Rücklagen sind 
steuerlich abzugsfähig. Die Auflösung der Rücklagen ist insoweit aliquot 
steuerwirksam, als die Zuführung abzugsfähig gewesen ist. 

(3) … 

 (4) Zuwendungen nach § 2 Abs. 4 Z 1 sind kein Entgelt im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes 1994, BGBl. I Nr. 663. 

Artikel 21 
Änderung des Außenhandelsgesetzes 2011 

Außenhandelsgesetz 2011 – AußHG 2011 Außenwirtschaftsgesetz 2011 – AußWG 2011 
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